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Formular: weitere Informationen  
 

Bereich: Kurzzeitpflege 
 
 
 
Anmeldung 
 
Die Rezeption ist für Anmeldungen besetzt: 
montags bis donnerstags von 08:00 bis 16:00 Uhr 
freitags    von 08:00 bis 14:00 Uhr 
 
Einzug und Auszug   
montags bis freitags  von 10:00 bis 11:00 Uhr  
 
Vor der Anmeldung zur Kurzzeitpflege können in einem Informationsgespräch alle für die Kurzzeitpflege 
notwendigen Fragen erörtert werden. 
Die ausgehändigten oder übersandten Unterlagen bitte spätestens innerhalb von zwei Wochen ausgefüllt an das 
Haus zurückzugeben, da wir sonst die Buchung stornieren müssen. 
 
 
Vertragsende 
 
Der Vertrag endet mit dem Ablauf des vereinbarten Aufenthaltszeitraumes.  
Eine Verlängerung des Aufenthaltes ist nach Absprache möglich.  
Hierzu ist eine entsprechende vertragliche Vereinbarung erforderlich. 
 
Eine vorzeitige Kündigung muss bis spätestens 2 Wochen vor Aufnahme erfolgen. 
 
Sollte die Kündigungsfrist nicht eingehalten werden können, z.B. durch Krankenhausaufenthalt, bitten wir um 
Einreichen eines ärztlichen Attestes. 
 
Vor Vertragsabschluss wird ein Aufnahmegespräch zwischen der Leiterin des Hauses und dem Gast / dem 
Beistand / dem Betreuer geführt, in dem Wünsche und Bedürfnisse des Gastes abgeklärt werden. 
 
 
Besondere Genehmigungen, Einwilligungen 
 
Ist auf Grund des Gesundheitszustandes des Gastes die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit innerhalb und 
außerhalb des Hauses nicht möglich oder muss die Bewegungsfreiheit durch eine freiheitsbeschränkende 
Maßnahme eingeschränkt werden, so bedürfen die hierzu notwendigen Maßnahmen der Genehmigung des 
Amtsgerichtes. 
Einvernehmen und Einwilligung des Betreuers müssen ferner bei Barbetragsverwaltung und zum Öffnen der Post 
vorliegen. 
 
 
Datenschutz 
 
Die Kurzzeitpflegemaßnahme bedingt zwangsläufig die Weitergabe geschützter Daten des Gastes, z.B. an 
Krankenkassen. Hierzu ist eine befristete, widerrufliche Zustimmung des Gastes / des Betreuers erforderlich. 
 


